
Anpassung der Betreuungsgebühren ab Januar 2024  

 

Liebe Eltern,  

der Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn war es immer besonders wichtig im Bereich der 

Kinderbetreuung ein bedarfsgerechtes Angebot anbieten zu können. Zukunftsorientiert haben 

wir mit dem Bau des Kinderhauses „Glonntalzwerge Egenburg“ die Basis geschaffen, den 

Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen zu deckeln. Durch die Einrichtung einer 

Integrationsgruppe, können auch die Kinder mit Entwicklungsverzögerungen in der eigenen 

Gemeinde bestens gefördert werden. Ziel ist es, diesen Bedarf weiterhin abzudecken und auch 

die bisherige Betreuung mit allen notwendigen Anschaffungen und Ausstattungen zum Wohle 

unserer Kinder in dem bisher gewohnten Maße zu gewährleisten.  

Wie in allen Bereichen haben sich die laufenden Unterhaltskosten der Kinderhäuser durch die 

Inflation und den steigenden Energiekosten stark erhöht. Auch durch die Tariferhöhung im 

öffentlichen Dienst (die sicherlich gerechtfertigt sind, aber bei den Kommunen immense 

Personalkosten verursachen) wird die Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn als Träger unter 

weiteren Kostendruck gesetzt. Das geschätzte Defizit aller Kindertageseinrichtungen (Kosten 

gegenüber Förderungen und Gebühreneinnahmen) beträgt bereits im Jahr 2023 ca. 500.000 €, 

was einer Steigerung zu 2022 von ca. 40 % entspricht. Unberücksichtigt sind dabei die 

kalkulatorischen Kosten (Abschreibung, Verzinsung,) für die Kindergartengebäude, 

Grundstücke und Verwaltungskosten. 

Generell belasten alle Kommunen die steigenden Betreuungskosten massiv und wie Sie aus den 

öffentlichen Medien sicherlich entnehmen konnten, müssen die Gemeinden des Landkreises 

Dachau als Träger von Kindertageseinrichtungen die Betreuungskosten erhöhen, um hier das 

Defizit bruchteilsmäßig zu verringern. 

Leider ist auch für die Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn eine Gebührenanpassung der 

Betreuungsgebühren unausweichlich, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde in 

allen Pflichtaufgaben zu gewährleisten.  

Nach Rücksprache und mit Einverständnis der Kindergartenleitung, der Kindergartenreferenten 

und des Elternbeirats wurde einer teilweise gestaffelten Erhöhung der Betreuungsgebühren zum 

01.01.2024 bzw. 01.01.2025 in der Gemeinderatsitzung vom 08.05.2023 zugestimmt. Die 

festgesetzten Gebühren wurden im Kindergartenbereich (bzw. für über 3-Jährige) an die 

Gebührenhöhe der Nachbargemeinde Odelzhausen angeglichen. Die Erhöhung der Gebühren 

im Krippenbereich (bzw. für unter 3-Jährige) beträgt 15 %.  

Bitte bedenken Sie, dass Eltern ab September des Jahres, in dem die Kinder das dritte 

Lebensjahr vollendet haben, automatisch den Elternbeitragszuschuss von 100,00 € erhalten. 

Eltern von Kindern von 12 Monaten bis zum Anspruch auf Elternbeitragszuschuss können 

einkommensabhängig durch das eingeführte bayerische Krippengeld einen monatlichen 

Zuschuss von 50,00 € bis max. 100,00 € direkt bei der Familienkasse beantragen. 

  



Demzufolge werden ab 01.01.2024 folgende Gebühren in Rechnung gestellt: 

 

 

Buchungszeit unter 3-Jährige über 3-jährige 

     

4 bis 5 Stunden          274,00 € 183,00 € 

5 bis 6 Stunden           304,00 € 187,00 € 

6 bis 7 Stunden            335,00 € 201,00 € 

7 bis 8 Stunden            371,00 € 216,00 € 

8 bis 9 Stunden          411,00 € 230,00 € 

über 9 Stunden 444,00 € 245,00 € 

 

 

 

Ab dem 01.01.2025 gelten für den Bereich über 3-jährige zusätzlich folgende Gebühren:  

 

Buchungszeit  über 3-jährige 

    

4 bis 5 Stunden           217,00 € 

5 bis 6 Stunden            221,00 € 

6 bis 7 Stunden             235,00 € 

7 bis 8 Stunden             250,00 € 

8 bis 9 Stunden           264,00 € 

über 9 Stunden  279,00 € 

 

 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und verbleiben mit besten Grüßen  

 

 

Helmut Zech    Julia Ableitner   Alina Lebioda 

Erster Bürgermeister   Kinderhausleitung    EB-Vorsitzende 

 

 


